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Änderung 
der Geschäftsordnung des Schleswig-Holsteinischen Landtages*)

Vom 6. Juni 2017
Die Geschäftsordnung des Schleswig-Holsteini-
schen Landtages vom 8. Februar 1991 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 85), zuletzt geändert durch Beschluss 
des Landtages vom 22. Juli 2016 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 661), wird wie folgt geändert:

 1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Nach der Verpflichtung der Abgeordneten 
werden für die Dauer der Wahlperiode drei 
Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten 
sowie zwei Schriftführerinnen oder Schrift-
führer und für Letztere je eine Stellvertre-
tung in getrennter Wahl durch geheime Ab-
stimmung gewählt.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Scheiden die Präsidentin oder der Präsi-
dent und die Vizepräsidentinnen oder Vize-
präsidenten vor Ablauf der Wahlperiode aus, 
so hat die Alterspräsidentin oder der Alters-
präsident unverzüglich die Neuwahl zu ver-
anlassen; § 1 Absatz 4 und 5 sowie § 3 Ab-
satz 1 finden entsprechende Anwendung.“

 2. § 5 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Ist die Präsidentin oder der Präsident ver-
hindert, so wird sie oder er durch die Vizeprä-
sidentinnen oder Vizepräsidenten entspre-
chend der Reihenfolge der Stärke der Fraktio-
nen vertreten.“

 3. § 9 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Der Punkt hinter Satz 1 Nummer 8 wird ge-
strichen.

b) Hinter Satz 1 Nummer 8 wird folgende 
Nummer 9 eingefügt:

„9.  den Ausschuss für die Zusammenarbeit 
der Länder Schleswig-Holstein und 
Hamburg.“

 4. In § 10 Absatz 5 Satz 1 werden hinter dem 
Wort „Vertraulichkeit“ die Worte „und Geheim-
haltung“ eingefügt.

 5. § 13 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Regelung des Vorsitzes in den ständi-
gen Ausschüssen erfolgt im Wege des Zu-
griffsverfahrens. Absatz 2 gilt entsprechend. 
Jeder Ausschuss wählt aus seiner Mitte mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen in ge-
heimer Wahl die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden sowie deren oder dessen Stellvertre-
tung; § 63 Absatz 3 Satz 3 findet keine An-
wendung. Das anwesende ordentliche 
Mitglied, das dem Landtag die längste Zeit 

angehört hat, leitet die erste Sitzung des Aus-
schusses, bis die oder der Vorsitzende ge-
wählt ist; § 1 Absatz 2 Sätze 2 und 3 findet 
entsprechende Anwendung.“

 6. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Die Ausschüsse können mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen Stim-
men beschließen, die Anzahl der Personen 
nach Satz 1 zu begrenzen.“ 

b) Es wird folgender Absatz 2 a eingefügt:

„(2 a) Die Ausschüsse können ferner be-
schließen, Fachgespräche durchzuführen. 
Hierzu können sie Sachverständige oder 
andere Personen, insbesondere soweit sie 
betroffene Interessen vertreten, zur Bera-
tung einzelner Gegenstände einladen und 
mit ihnen eine allgemeine Aussprache 
durchführen.“

c) In Absatz 7 Satz 3 werden hinter dem Wort 
„Vertraulichkeit“ die Worte „und Geheim-
haltung“ eingefügt.

 7. § In 17 Absatz 2 Satz 1 werden hinter dem 
Wort „gelten“ die Worte „und geheim zu hal-
ten sind“ eingefügt.

 8. In § 22 Absatz 1 wird folgender Satz 3 eingefügt:

„Wollen Mitglieder des Landtages, die dersel-
ben Partei angehören oder aufgrund von Wahl-
vorschlägen derselben Partei in den Landtag 
gewählt wurden, mehr als eine Fraktion bilden, 
bedarf dies der Zustimmung des Landtages.“

 9. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Worte „verteilt 
und der Landesregierung zugestellt.“ 
durch die Worte „und die Landesregie-
rung verteilt.“ ersetzt.

bb) Es werden folgende Sätze 3 bis 6 ein-
gefügt:

„Die Verteilung erfolgt in der Regel auf 
elektronischem Weg. Drucksachen gel-
ten als verteilt, wenn sie elektronisch 
veröffentlicht worden sind. Eine zusätz-
liche Verteilung in Papierform ist zuläs-
sig. Einzelheiten regelt die Präsidentin 
oder der Präsident. Im Falle einer er-
heblichen Störung der Informations- 
und Kommunikationseinrichtungen des 
Landtages kann die Präsidentin oder 
der Präsident anordnen, dass die Ver-
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teilung auf elektronischem Weg durch 
die Verteilung in Papierform ersetzt 
wird.“

cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 7 und 
erhält folgende Fassung:

„In diesem Fall gelten Drucksachen zur 
Tagesordnung (§ 51 Absatz 1) als 
rechtzeitig verteilt, wenn sie am zwölf-
ten Tag, in den Fällen des § 51 Absatz 
1 Satz 3 am achten Tag vor Beginn der 
Tagung zur Post gegeben worden sind.“

b) In Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Absatz 1 Satz 3 bis 6 gilt entsprechend.“

10. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Folgender Absatz 4 wird eingefügt:

„(4) Anträge zu einem Gegenstand der Ta-
gesordnung, die einem Antrag eine Alterna-
tive gegenüberstellen, sind als selbständige 
Anträge zu behandeln. Über Anträge zu ei-
nem Gegenstand der Tagesordnung, die ei-
nen Antrag ändern oder ergänzen, wird nur 
abgestimmt, wenn die Antragstellenden 
des Antrags, auf den sie sich beziehen, mit 
der Abstimmung einverstanden sind. Wird 
das Einverständnis nicht erteilt, gilt der Än-
derungs- oder Ergänzungsantrag als erle-
digt. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit 
der in Bezug genommene Antrag einen Ge-
setzentwurf enthält.“

b) Die bisherigen Absätze 4 bis 7 werden Ab-
sätze 5 bis 8.

c) Im neuen Absatz 8 werden die Worte „Ab-
sätze 1, 4 und 5“ durch die Worte „Absätze 
1, 5 und 6“ ersetzt.

11.  § 32 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 7 Satz 3 wird die Zahl „30“ durch 
„zehn“ ersetzt.

b) In Absatz 8 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Die Präsidentin oder der Präsident kann die 
Redezeiten verlängern, wenn dies erforder-
lich erscheint.“

12. In § 38 Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „ei-
nes Monats“ durch die Worte „von drei Mona-
ten“ ersetzt.

13. § 56 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) Folgender Satz 2 wird eingefügt:

„Der Vorschlag berücksichtigt, dass zu An-
trägen, bei denen es sich nicht um Gesetz-
entwürfe oder Haushaltsvorlagen handelt, 
nur eine Aussprache stattfinden soll, es sei 
denn, mindestens zwei Fraktionen sprechen 
sich für eine weitere Aussprache aus.“

b) In dem neuen Satz 3 wird das Wort „Sie“ 
durch die Worte „Die nach Satz 1 festge-
setzte Zeitdauer“ ersetzt.

Kiel, 6. Juni 2017
K l a u s   S c h l i e 
Landtagspräsident

*) Ändert Ges. vom 8. Februar 1991, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 1101-7
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Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren*)

Vom 5. Juli 2017
Aufgrund des § 2 des Verwaltungskostengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 
(GVOBl. Schl.-H. S. 37), Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 16. März 
2015 (GVOBl. Schl.-H., S. 96), in Verbindung mit § 5 Absatz 1 der Verordnung über Verwaltungsgebühren 
vom 15. Oktober 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 383), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
9. Mai 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 342), verordnet das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technolo-
gie und Tourismus:

Artikel 1

Der allgemeine Gebührentarif der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren vom 15. Oktober 2008 
(GVOBl. Schl.-H. S. 383), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 9. Mai 2017 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 342), wird wie folgt geändert:

1. Tarifstelle 11 wird wie folgt geändert: 

a) Unter die Überschrift „Gewerberechtliche Angelegenheiten (Ausübung des Gewerbes)“ wird die 
Angabe „Anmerkungen zu Tarifstelle 11:“ eingefügt. 

b) Nach dem letzten Wort „übersteigen.“ der Anmerkung „*)“ wird folgende Anmerkung angefügt: 

 „Für die Ermittlung der Gebührenhöhe nach dem Zeitaufwand sind die Stundensätze gemäß Erlass 
des für Inneres zuständigen Ministeriums über die Gebührenbemessung nach dem Zeitaufwand in der 
jeweils geltenden Fassung zugrunde zu legen.“ 

2. Die Tarifstelle 11.2.4 erhält folgende Fassung:

 „11.2.4 Überprüfung der Zuverlässigkeit von Bewachungspersonal gemäß § 34 a     25 bis 200 
   Absatz 1 a Satz 3 GewO in Verbindung mit Ziffer 3.3 BewachVwV 
   (Mustererlass des Bund-Länder-Ausschusses „Gewerberecht“)“     

3. Die Anmerkung zu Tarifstelle 11.2.4 erhält folgende Fassung:

 „Bei erhöhtem Prüf- oder Bearbeitungsaufwand ist im Einzelfall eine Höchstgebühr 
bis zu 350 Euro zulässig.“

4. Nach der Tarifstelle 11.8.6 wird folgende Tarifstelle 11.8.7 angefügt:

„11.8.7  Änderung oder Erweiterung der Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle           150 bis 1.500 
   oder eines ähnlichen Unternehmens nach § 33 i Absatz 1 GewO und/oder 
   § 2 Spielhallengesetz des Landes Schleswig-Holstein vom 17. April 2012 
   (GVOBl. Schl.-H. S. 431), zuletzt geändert durch Artikel 2 Nummer 17 
   des Gesetzes vom 12. November 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 328).

     Die Gebührenpflicht umfasst auch die Versagung einer Änderung    
oder Erweiterung.“       

5. Nach der Tarifstelle 11.15 werden folgende Tarifstellen 11.16 und 11.16.1 bis 11.16.13 angefügt:

 „11.16  Amtshandlungen nach dem Gesetz zur Regulierung des Prostitutions- 
   gewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen 
   (Prostituiertenschutzgesetz – ProstSchG) vom 21. Oktober 2016 
   (BGBl. I, S. 2372)*) 

 11.16.1 Erlaubnis für das Betreiben einer Prostitutionsstätte nach § 12 Absatz 1, 
   Absatz 2 und Absatz 5 in Verbindung mit § 14 Absatz 1 und Absatz 2, 
   §§ 16,17 und 18 ProstSchG

    Die Gebührenpflicht umfasst auch die Versagung, den Widerruf und     Nach Zeitaufwand 
   die Rücknahme einer Erlaubnis.      

11.16.2   Erlaubnis für das Bereitstellen eines Prostitutionsfahrzeugs nach     Nach Zeitaufwand 
   § 12 Absatz 1, Absatz 4 und Absatz 5 in Verbindung mit § 14 
   Absatz 1 und Absatz 2, §§ 16, 17, 18 und 19 ProstSchG

*) Ändert Allg. Gebührentarif vom 15. Oktober 2008, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-41
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     Die Gebührenpflicht umfasst auch die Versagung, den Widerruf und 
   die Rücknahme einer Erlaubnis.      

11.16.3   Erlaubnis für die Organisation oder Durchführung einer       Nach Zeitaufwand  
   Prostitutionsveranstaltung nach § 12 Absatz 1, Absatz 3 und Absatz 5 
   in Verbindung mit § 14 Absatz 1 und Absatz 2, §§ 16, 17, 18 und 
   20 ProstSchG

     Die Gebührenpflicht umfasst auch die Versagung, den Widerruf und 
   die Rücknahme einer Erlaubnis.       

11.16.4  Erlaubnis für das Betreiben einer Prostitutionsvermittlung nach § 12     Nach Zeitaufwand 
   Absatz 1 und Absatz 2 in Verbindung mit § 2 Absatz 3 Nummer 4 
   und Absatz 7 ProstSchG

     Die Gebührenpflicht umfasst auch die Versagung, den Widerruf und 
   die Rücknahme einer Erlaubnis.      

11.16.5  Änderung oder Verlängerung einer bereits erteilten Erlaubnis nach     Nach Zeitaufwand 
   § 12 Absatz 1, §§ 17 und 22 ProstSchG

     Die Gebührenpflicht umfasst auch die Versagung, den Widerruf und 
   die Rücknahme einer Verlängerung.      

11.16.6  Stellvertretungserlaubnis nach § 13 ProstSchG       Nach Zeitaufwand

     Die Gebührenpflicht umfasst auch die Versagung, den Widerruf und 
   die Rücknahme einer Erlaubnis.      

11.16.7  Überprüfung der Zuverlässigkeit nach § 15 Absatz 2 und Absatz 3     Nach Zeitaufwand 
   und § 25 Absatz 2 und Absatz 3 ProstSchG    

11.16.8  Überprüfung der gewerblichen Tätigkeit, sofern diese zum      Nach Zeitaufwand 
   nachträglichen Erlass von Auflagen oder Anordnungen nach § 17 
   Absatz 1 Satz 2, § 20 Absatz 3, § 21 Absatz 3 und § 24 Absatz 5 
   ProstSchG  oder zu einer Aufforderung zur Mängelbeseitigung oder 
   Einhaltung bestehender Pflichten führt.     

11.16.9  Genehmigung von Ausnahmen nach § 18 Absatz 3 und Absatz 4     Nach Zeitaufwand 
   ProstSchG        

11.16.10 Prüfung der Anzeige einer Prostitutionsveranstaltung nach § 20     Nach Zeitaufwand 
   ProstSchG

     Die Gebührenpflicht umfasst auch die Untersagung einer 
   Veranstaltung.         

11.16.11 Prüfung der Anzeige einer Prostitutionsfahrzeug-Aufstellung nach     Nach Zeitaufwand 
   § 21 ProstSchG

     Die Gebührenpflicht umfasst auch die Untersagung einer Aufstellung.     

11.16.12 Beschäftigungsuntersagung nach § 25 Absatz 3 ProstSchG       Nach Zeitaufwand

11.16.13 Anzeige gemäß § 37 Absatz 2 ProstSchG einschließlich Beratung“      Nach Zeitaufwand

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 5. Juli 2017

D r.  B e r n d  B u c h h o l z 
Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
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Landesverordnung 
zur Bestimmung der zuständigen Behörden und Stellen nach dem Prostituiertenschutzgesetz 

(Prostituiertenschutzgesetz-Zuständigkeitsverordnung - ProstSchG-ZustVO) und zur Änderung der 
Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung

Vom 6. Juli 2017 
Aufgrund 

1. des § 28 Absatz 1 des Landesverwaltungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 243, ber.  
S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
11. Januar 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 8), in Ver-
bindung mit § 10 Absatz 1 Satz 2 des Prostitu-
iertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 
(BGBl. I S. 2372),

2. des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über  
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I 
S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 
2372), 

verordnet die Landesregierung:

Artikel 1 
Landesverordnung zur Bestimmung  

der zuständigen Behörden und Stellen nach dem 
Prostituiertenschutzgesetz (Prostituiertenschutzgesetz- 

Zuständigkeitsverordnung - ProstSchG-ZustVO)
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 200-0-43

Abschnitt 1 
Geschäftsbereich des für Gleichstellung  

zuständigen Ministeriums

§ 1

(1) Das Landesamt für soziale Dienste ist Behörde 
zum Schutz der in der Prostitution tätigen Personen 
(Prostituiertenschutzbehörde) nach Abschnitt 2 des 
Prostituiertenschutzgesetzes. 

(2) Die Prostituiertenschutzbehörde ist zuständige 
Behörde

1. nach den §§ 3 bis 5, 7 bis 11 des Prostituier-
tenschutzgesetzes, 

2. nach § 33 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 
des Prostituiertenschutzgesetzes, 

3. nach § 34 Absatz 1 des Prostituiertenschutzge-
setzes, soweit die personenbezogenen Daten im 
Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach §§ 3, 
5, 7 bis 11 des Prostituiertenschutzgesetzes 
durch das Landesamt für soziale Dienste als 
Prostituiertenschutzbehörde erhoben wurden,

4. nach § 34 Absatz 6 des Prostituiertenschutzge-
setzes, soweit die aus der Anmeldung nach  
§§ 3 bis 6 des Prostituiertenschutzgesetzes 
durch das Landesamt für soziale Dienste als 
Prostituiertenschutzbehörde erhobenen Daten 
an die gemäß § 4 dieser Verordnung zuständi-
gen Behörden zu übermitteln sind,

5. nach § 34 Absatz 8  des Prostituiertenschutz-
gesetzes, soweit diese Vorschrift den Inhalt der 
Anmeldung nach § 3 und Daten nach § 4 des 
Prostituiertenschutzgesetzes betrifft,

6. nach § 35 Absatz 3 des Prostituiertenschutzge-
setzes, soweit personenbezogene Daten durch 
das Landesamt für soziale Dienste als Prostitu-
iertenschutzbehörde nach den §§ 3, 5, 7 bis 11 
des Prostituiertenschutzgesetzes erhoben wur-
den.

(3) Das für Gleichstellung zuständige Ministerium 
ist Fachaufsichtsbehörde über die in Absatz 1 und 
2 genannte Behörde.

§ 2

(1) Die Befugnis zur Bestimmung der zuständigen 
Behörden nach § 28 Absatz 1 Satz 2 des Landes-
verwaltungsgesetzes wird für den Bereich der in  
§ 1 dieser Verordnung genannten Rechtsvorschrif-
ten auf das für Gleichstellung zuständige Ministe-
rium übertragen. 

(2) Das für Gleichstellung zuständige Ministerium 
ist für die Anerkennung der Stellen nach § 8 Ab-
satz 2 Satz 1 des Prostituiertenschutzgesetzes zu-
ständig. 

(3) Die nach Absatz 2 anerkannten Stellen sind im 
Sinne des § 34 Absatz 5 Satz 3 des Prostituierten-
schutzgesetzes durch Landesrecht mit der Wahr-
nehmung von Aufgaben nach dem Prostituierten-
schutzgesetz betraute nichtöffentliche Stellen.

§ 3

Für Amtshandlungen der Prostituiertenschutzbe-
hörde nach dem Abschnitt 2 des Prostituierten-
schutzgesetzes werden von den in der Prostitution 
tätigen Personen keine Gebühren und Auslagen er-
hoben.

Abschnitt 2 
Geschäftsbereich des für Wirtschaft zuständigen 

Ministeriums

§ 4

(1) Zuständige Behörden nach den Abschnitten 3 
bis 5 und nach § 32 des  Prostituiertenschutzge-
setzes sind die Landrätinnen und Landräte sowie 
die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 
kreisfreien Städte als Kreisordnungsbehörden. Sie  
nehmen die ihnen insoweit obliegenden Aufgaben 
als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung 
wahr.

(2) Oberste Fachaufsichtsbehörde für die Aufgaben 
nach den Abschnitten 3 bis 5 und nach § 32 des 
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Prostituiertenschutzgesetzes ist das für Wirtschaft 
zuständige Ministerium.

§ 5

Die Befugnis zur Bestimmung der zuständigen Be-
hörden nach § 28 Absatz 1 Satz 2 des Landesver-
waltungsgesetzes wird für den Bereich der in § 4  
dieser Verordnung genannten Rechtsvorschriften 
auf das für Wirtschaft zuständige Ministerium 
übertragen. 

§ 6

Für Amtshandlungen im Rahmen des gewerbe-
rechtlichen Vollzugs des Prostituiertenschutzgeset-
zes  werden Gebühren und Auslagen erhoben.

Artikel 2 
Änderung der Ordnungswidrigkeiten-Zuständig-

keitsverordnung*)

Das Zuständigkeitsverzeichnis der Ordnungswidrig-
keiten-Zuständigkeitsverordnung in der Fassung 
vom 14. September 2004 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 358), zuletzt geändert durch Verordnung vom 

12. April 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 254), wird wie 
folgt geändert:

1. Nach Gliederungsnummer 1.9.4.2 wird fol-
gende neue Gliederungsnummer eingefügt:

„1.9.5  Prostitutionsgewerbe

1.9.5.1 § 33 Absatz 1 Nummer 1 und Num-
mer 2 des Prostituiertenschutzgeset-
zes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I  
S. 2372)“

2. Nach Gliederungsnummer 2.1.8.8 wird fol-
gende neue Gliederungsnummer eingefügt:

„2.1.8.9 § 33 Absatz 1 Nummer 3 sowie Ab-
satz 2 des Prostituiertenschutzgeset-
zes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I  
S. 2372)“

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 
2017 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 6. Juli 2017

D a n i e l  Gü n t h e r 
Ministerpräsident

 D r . B e r n d  B u c h h o l z D r .  H e i n e r  G a r g
 Minister Minister
 für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, für Soziales, Gesundheit, Jugend,
 Technologie und Tourismus Familie und Senioren

*) Ändert Zuständigkeitsverz. i.d.F. vom 14. September 2004, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 454-1-5
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Lieferung nur nach schriftlicher oder Telefax-Bestellung bzw. per E-mail oder 
durch Abholung.

Preis dieser Ausgabe: 
1,80 e zuzüglich Versandkosten.

Schmidt & Klaunig, Kiel 2.500
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


